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(3)     Wir geraten nicht in Verzug, solange der Kunde mit 
der Erfüllung von Verpflichtungen uns gegenüber, auch 
aus anderen Verträgen, selbst in Verzug ist. 

§ 1 ALLGEMEINES 

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; 
entgegenstehende oder von unseren Geschäfts-
bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufs-
bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbe-
dingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 
Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

§ 5 GEFAHRENÜBERGANG, VERPACKUNGEN 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Mit der 
Übergabe der gekauften Sache an den Kunden oder den 
mit der Anlieferung beauftragten Fuhrunternehmer geht 
d i e  G ef ah r  a u f  d en  K und e n  ü b e r .  E r h ä l t  d e r  
Fuhrunternehmer bei der Anlieferung durch den Kunden 
keine Abladeanweisung, so ist er berechtigt, die Ware an 
geeigneter Stelle abzuladen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller 
/Käufer zwecks Ausführung unseres Vertrages getroffen 
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 

(2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach 
Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht 
zurückgenommen mit Ausnahme von Paletten. 

§ 2 ANGEBOT 

(3)  Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die 
Lieferung durch eine Transportversicherung absichern, die 
insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 

(1) Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. Die vom 
Besteller unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes 
Angebot. Wir sind berechtigt, dieses Angebot innerhalb 
von 2 Wochen durch Zusendung einer Auftragsbe-
stätigung anzunehmen oder dem Besteller innerhalb dieser 
Frist die bestellte Ware zuzusenden. 

§ 6 RECHTE BEI MÄNGELN 

(1) Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache 
vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung 
oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der 
Nachbesserung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der 
Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege.-, Arbeits- und Material-
kosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, 
daß die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort verbracht wurde, es sei denn, die 
Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch. Handelt es sich bei dem Kunden um einen 
Kaufmann, so setzen seine Rechte bei Mängeln voraus, 
daß dieser seinen nach § 377, 378 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 

(2) Der Lieferumfang richtet sich nach unserer schriftlichen 
Bestätigung, sofern nicht die bestellte Ware ohne 
Auftragsbestätigung geliefert wurde. 

§ 3 PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

(1) Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen mit 2 % 
Skonto oder innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne 
Abzug zur Zahlung fällig. Wir behalten uns das Recht vor, 
bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 
Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen 
Kostensteigerungen, insbesondere aufgrund von 
Tarifverträgen oder Materialpreissteigerungen, zu 
erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5% des 
vereinbarten Preises, so steht dem Besteller ein 
Kündigungsrecht zu. 
Handelt es sich bei dem Käufer / 
Besteller um einen Kaufmann, gilt folgendes: Sofern 
sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
gelten unsere Preise ab Werk, ausschließlich 
Verpackung, diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Wir 
behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu 
ändern, wenn nach Abschluß des Vertrages 
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere 
aufgrund von Tarifabschlüssen oder 
Materialpreissteigerungen, eintreten. Diese werden wir 
dem Besteller / Käufer auf Verlangen nachweisen. Die 
gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen 
eingeschlossen, sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausge-
wiesen. 

(2) Sind wir zur Nachbesserung / Ersatzlieferung nicht bereit 
oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese 
über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu 
vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die 
Nachbesserung / Ersatzlieferung zum 2. Mal fehl, so ist 
der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder 
eine Minderung zu verlangen. Schadensersatz- bzw. 
Aufwendungsersatz richtet sich nach den Regelungen des 
§ 7. 

(3) Weitergehende Ansprüche des Bestellers - gleich aus 
welchen Rechtsgründen – sind vorbehaltlich § 7 ausge-
schlossen. 

(4) Rechte wegen mangelhafter Produkte oder Leistungen 
verjähren, soweit nichts abweichendes vereinbart wurde, 
innerhalb von 12 Monaten vom Tage des gesetzlichen 
Verjährungsbeginn an gerechnet. Dies gilt nicht, sofern 
das Gesetz gem. § 438 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 und § 634a 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 BGB längere Fristen vorschreibt. 

(2) Angebotene Preise verstehen sich ohne Kosten der 
Versendung, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

(3) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller / Käufer nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns anerkannt sind. 

§ 4 LIEFERZEIT 

(1) Liefertermine und Fristen sind nur dann verbindlich, wenn 
sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. 

(2) Geraten wir in Lieferverzug, so kann uns der Kunde eine 
angemessene Frist setzen und nach deren fruchtlosen 
Ablauf vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. 
Schadensersatzansprüche wegen verzögerter Lieferung 
oder wegen Nichterfüllung sind im Falle leichter 
Fahrlässigkeit von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen 
ausgeschlossen. Die Haftung aus § 287 BGB (erweiterte 
Haftung während des Verzuges) wird ausgeschlossen. 
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§ 8 EIGENTUMSVORBEHALT 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Verkaufssache bis 
zum Eingang aller bereits im Zeitpunkt dieses Vertrags-
abschlusses entstandenen Forderungen, einschließlich 
aller Forderungen aus Anschlußaufträgen, Nachbe-
stellungen und Ersatzteilbestellungen vor. Bei vertrags-
widrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Sache durch 
uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, wir 
hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Nach 
Rücknahme der Sache sind wir berechtigt diese zu 
verwerten und den Verwertungserlös auf die Verbindlich-
keiten des Kunden anzurechnen. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu 
behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf 
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser und Diebstahl-
schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss 
der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig 
durchführen. 

(3) Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung von 
Vorbehaltsware an Dritte ist ausgeschlossen. Bei 
Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen unserer 
Rechte durch Dritte hat der Kunde auf den Eigentums-
vorbehalt ausdrücklich hinzuweisen und uns ausdrücklich 
und sofort Mitteilung zu machen. 

(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt uns jedoch 
bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrages einschliel3lich Mehrwertsteuer unserer 
Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung 
dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir 
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nachkommt und nicht in Zahlungsverzug gerät und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung des Konkurs oder 
Vergleichverfahrens vorliegt. Ist aber dies der Fall, 
können wir verlangen, dal3 der Kunde uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner 
bekanntgibt und alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht und die entsprechenden Unterlagen aushändigt. 

(5) Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den 
Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die 
Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu 
den anderen verarbeiteten Gegenständen z. Zt. der Verar-
beitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache 
gilt im übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt 
gelieferte Kaufsache. 

(6) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung 
unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die 
Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen 
einen Dritten erwachsen. 

(7)  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlanden des Kunden soweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20% übersteigt; die Auswahl 
der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§ 9 GERICHTSSTAND, ERFÜLLUNGSORT 

(1) Falls der Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 
o d e r  g e wö hn l i c h en  A uf en th a l t so r t  a u s  d e m 
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verlegt, 
ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Bestellers im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
Sofern der Kunde Vollkaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, ist auch unser Geschäftssitz 
Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden 
auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

§ 10 ANWENDBARES RECHT, TEILUNWIRKSAMKEIT 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf 
beweglicher Sachen oder den Abschluss solcher 
Kaufverträge (Haager Kaufrechtsabkommen) finden keine 
Anwendung. 

(2) Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbe-
dingungen bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam, 
wobei an die Stelle der unwirksamen Bestimmungen eine 
solche Regelung tritt, die im Rahmen des rechtlich 
Möglichen dem am nächsten kommt, was nach Sinn und 
Zweck der unwirksamen Klausel wirtschaftlich gewollt 
war. 

Goldbach, 01.10.2006 




